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Bester Freund !

»edenke ! Schon wieder haben wir hier
zween neue auffallende Auftritte . Den

ersten machen die schon ehehin verurtheilcen

Stadtarrestanken , als welche jetzt sämtlich, paar «
weis in Eisen zusammgeschlossen , mit einer un »

gebleichten Zwilchtracht angethan , mit ganz

geschornen Köpfen in der Kaiserresidenz die

Gassen kehren , und andere Arbeiten verrichten

müssen. Zuvor war ich durch dringende Ge¬

schäfte verhindert , und itzt kleckt mir die Muße

nicht , dir von diesem Gegenstände was mehre »
res zu berichten ; vielleicht werde ich ein ander »

mal die Zeit dazu gewinnen. Für dkeßmal

As eile
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eile ich, dir von dem zweyten Austritte eine na «

here Nachricht zu ertheilen .

Ein schönes Mädchen , das an jetzo un» -

gefahr ig . Jahr alt wäre , erlaubte einem ehr» ,

liehen und emsigen , aber feurigen , jetzt zr . ^

Jahr alten Bursche bey einer anderthalbjährigen

Mit ihm gehabten Bekanntschaft , durch eine

geraume Zeit alle mögliche Liebkosungen . Er ^

wurde in dasselbe heftig verliebt , und be« ^

geyrte sich selbes mir dem Ehebande für beftän »

dig zu verbinden . Weil er aber dieses Mäd »

chen zur Ehe nicht bekommen konnte , und weil ,

dasselbe auch mit andern Mannsbildern , den
^

sicheren Nachrichten nach , den Umgang pflog; ,

so brachte er selbes aus Eifersucht , bey vollem ,

Tage , auf einer wohlbewohnten Gasse , in Ge» <

genwart dessen mitfahrender Schwester , in ei» ,

nem gedeckten Wagen , selbst an dem Tage der
^

mit selbem getheilten Wollust , vorsätzlich und §

meuchelmörderisch um. Die hiesigen unteren -

Gerichte haben den Thäter die Radbrechung ,

theils von oben herab , theils von unten hinauf ^
zur



na » zur gesatzmasskgen Strafe zuerkannt . Mittelst

einer hierüber eigends ergangenen alierhöcichen

Entschließung aber ist dieses richterliche Urtheil

dergestalt umgeändert worden : der Verbre *

cher soll aufder Richrstatt auf beyden Wan -
Z' ' gen mit demRadestark gebrandmarketwer -
Aen den , dann soll er lebenslänglich , m schwe -
: ine ren Eisen , viermal die Woche beym Wasser
Er und Brod , und bey harten Arbeiten , m
be» dem Amthause in einem unterirdischen Ge -
an » fängniße sitzen , und nur bisweilen zu öf-
! ad» fentlichen Arbeiten , jedoch von andern
veil öffentlich arbeitenden Missethätern abge *
den pudert , gezogen werden ; üb rdieß soll
" 3- ex so wohl gleich nach dex Brandmarkung

auch nachher an jedem Jahrötage des

von ihm begangenen Meuchelmordes durch
' seine ganze Lebenszeit , mit fünfzig Stock *

strerchen gezüchtiget werden . Mit Volizre «

huug dieses Spruches ist den sz . August der

Anfang gemacht worden . Die Brandmarkung
^ ^ 3 geschah auf diese Art : mit beyläufig 40 . auf

jede Wange von dem Scharfrichter versetzten
' A z Schnep «
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Schnepperfti ' chen wurde ihm die Gestalt eines s

Rades eingeschröpfet , und in die blutenden i

Wunden das Schießpulver von einem Stecken » r

knechte eingerieben . Die 50. Stockstreiche L

wurden ihm auf dem hohen Markte vor der c

Schranne von zweenen rüstigen Sceckenknech » t

ten tüchtig herunter gemessen . Der Verur » v

theilte hielt diesen ersten Theil seiner Züchtigung ^

mit bewundernswürdiger Starke aus , ohne z

merklich dabey zu jammern . Dieses mag wohl ^

aus seiner inneren Ueberzeugung herrühren : daß ^

ihm dasWeheklagen ohnehin nichts fruchten wür «
^

de, und daß er so gar den Tod , also um so viel » h

mehr diese Züchtigung verdienet habe .

Schätzbarer Freund ! du wirst dir leicht ein « ,1

bilden , was für außerordentlichen Zusammen »

lauf und Gerede des Volkes diese ganz neue

Bestrafungsart müsse erwecket haben . Bis Z

st tzt ist sie der allgemeine Gegenstand der Ge« st

spräche. In dem kommen überein , meines v

Wissens , die Meinungen aller , daß der Ver » d,

brechet allerdings das Leben verwirket habe , Si

und



i,i>s und daß die über ihn ausgesprochene Strafe ,

: en im ganzen genommen , in sich selbst viel schwer¬

en- rer und empfindlicher sey , als der Tod selbst ,

che Nur über den Fug , oder Unfug dieser neuen

der an die Stelle der Todesstrafe gesetzten Züch»

ch« tigung sind die Meinungen , und die Stützen ,
ur » worauf sich diese gründen , getheilt . Es lohnt

ug her Mühe , mein Lieber , dir die verschiedenen

Urtheile darüber etwas genauer , so viel es die

^ Kürze der Zeit erlaubt , nach der Reihe zu wis»
aß sen zu machen . Dreyerley Urtheile der Wen «

scher, habe ich angetroffen ; ich will sie also M
eß drey Klassen eintheilen.

Die erste Klasse rasonkrt davon folgender «
ln« Massen :
!N«

ue Erstens . Ein jeder , ben dem sich der

is Fall eines Gesatzes ereignet , erlangt aus dem »

!e. selben auf die Gunst , die aus selbem fließt , ein

es vollständiges Reckt ; ( M5 perkeNmn ) denn

:r. dieses Reckt macht einen Theil seiner Habe

e, aus ; ( eü mw luv ) z. B. dierMuder erlan »

2! 4 M
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gen nach dem Absterben ihres Vaters ein voll »

ständiges Recht zu dem gesaHmäsigemErbthek .
!e. DieMonarchen können eben so wenig den

einzelnen Bürgern das Ihrige nehmen ; als die

Scraffenräuber Lerechciget sind , den Wände «
rern die Röcke und Hemder auszuziehen .
Die Strafgesatze , in so weit sie eine Strafe
verordnen , fallen zwar zur Last der Ueberrretter ;
in so weit sie aber nur diese und keine schwerere
Straft verhangen , reichen zur Gunst der Ueber »
tretter . Diesemnach erlangt ein jeder Misse¬

thäter das vollständige Recht mit keiner schwe¬
rerer Straft belegt zu werden , als mit der ,
welche auf das begangene Laster in den Geboten

festgesetzt ist. Nun in den kundgemachten Se »

sterreichischen Gesäßen ist auf die Mordthat
keine größere Straft gesetzt , als der Tod ; die

gegenwärtige Züchtigung aber ist viel empfind ,
lich - r und schwerer als der Tod ; also sind die

Rache nie befugt gewesen dem Monarchen , als
welcher unmöglich im Stand ist alle so über »

häufte Geschäfte selbst genau zu untersuchen ,

zlir Zaliung ^vner solchen Züchtigung einzura »

then ;
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chen ; und das , wenn sie auch zur besseren Er «

spiegelung taugete .

Wenn demnach ein Monarch die Todes »

Fräse aufzuheben , und dafür härtere Lebens «

Züchtigungen einzuführen Willens ist ; so muss

er sie durch neue Gesäße ehender kundmachen ;

alsdann ist er erst berechtiget , ( wenn man die

Sache von dieser Seite betrachtet ; denn von

der andern Seite , wenn nämlich schärfere Ge«

säße nrcht nothwendig waren , hatte er kein

Recht solche zu geben ; ) die Uebercretter des

neuen Gebotes nach demselben zu richten . So

lange aber die alten Gesäße bestehen; so lange
müssen sie auch heilig seyn. Nur mildern soll,

oder kann der Landsfürst die darin « bestimmten

Strafen . Er soll sie lindern aus Billigkeit ,
wenn die das Verbrechen begleitenden Unistäm

de dasselbe, der natürlichen Vernunft nach ,

verringern , und so von der Strenge der pein »

lichen Satzungen abzuweichen anrathen ; er

kann sie mildern aus Gnade , die er jedoch sek»

Lener , und auch nicht ganz ohne Ursache verkei »

A 5 hen
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kirn darf . Dieses allein ist der Monarch g<h
gen die bestehenden Kriminalgesatze , vermög
des ihm zukommenden Begnadigungsrechtes ,
zu thun befugt . Außer diesem sollen die bür «

gerlichen und peinlichen Verordnungen allein -

richten ^ und nie die VMkühr der Regenten ,
oder der Richter ; denn diese können von !ek»

denjchaften , von der Neigung , oder Abneigung
gegen gewisse Personen , oder von partikularen

Absichten getrieben werden . Höchst unglück»
licher Staat wäre der , wo änderst gehandelt
werden durste . Könnte man dann nicht sonst

dem , der den Andern an der Ehre gering ver »

letzet hak, dafür zo . Prügel martialisch auf »

hauen , *) oder ihn auf die Schaubühne stellen,
und ins Zuchthaus bringen lassen ? rc. rc. rc.

Ein «

*) Geringere Ebrenanlastungen sind, nach Aus .
weis der Theresianischen peinlichen Gerichts »
»rdnuiig im ic >o. Artikel , bürgerlich zu ahn«
den. Nur schwere Ehrelwerletzi . ngen, B.
wenn Jemand eine ansehnliche Person gericht «
lich eines halsbrecherischen Verbrechens für«
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H. Einwendung . Der Monarch hat die

g BefugnLfi den einzelnen Bürgern das Ihrige ,

z, ' ) und hiemit auch das Leben zu nehmen, wenn

r» die «

sätzlich , boshaftig , und falsch beschuldigt ,
!, unterliegen peinlichen Ahndungen ; worunter

die größte ist : den Verleumder den Arrest
aus gemessene Zeit , oder sonst eine empfind «

H liche Lelbesstrate mit Ehrloserklärung und
t Landesberweifung zu zuerkennen ; so ordnet

, eben der roo . Artikel . Unter die empfind «
lichtn Leibsstrafen gehören zu folge des 6.
Artikels der besagten Gerichtsordnung , nebst

c dem Arrest , die öffentlichen Arbeiten , daS

, Ausstreichen mit Ruthen im ganzen SchMng
mit zo . , im halben mit 15. Streichen , end»
lich die Karabakfth « ober Srockstrriche . Von
diesem ist in eben dem s. Artikel §. S. so ver«
ordnet : der Richter könne den in Verhaft
genommenen in geringeren Verbrechen mit ei«
rügen Streichen , z» einer Srrafbermehrung
mit gew- ffen Streichen , während der Straf «
arbeit mit etwelchen Streichen heimlich oder
öffentlich züchtigen lassen.

*) Unter Fen Meinigen , Deinigen , Seinigen ,
Ihrigen , oder unter der Habe wird verstau «
den alles das , was dem Menschen wirklich
schon zu seinem Beste » zukömmt ; folglich

be»
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dieses zur Wohlfahrt des ganzen Volkes noch .
wendig ist ; folglich - hat er um so mehr gegen
die Verbrecher das Recht , die ihnen in den

GesaHei, zugedachte Strafe in größere zu ver »

wandeln , wenn dieses das allgemeine Beste er»

heischet.

Antwort . Nur diejenige Habe kan derMo »

uarch einzelnen Bürgern zur Beförderung des

gemeinschaftlichen Besten benehmen , die ilmeu

wieder ersetzet werden kann ; und wenn diese

ihnen genommen worden , dann müssen sie von

ihren Mitbürgern , weil alle Bürger mit glei «
cher Kraft zu dem allgemeinen Wohl beyzutra »

gen schuldig sind , auf Anordnung des Monar »

chen mit gleichen Vermögenstheiken enkschadi »

get werden . Diejenige Habe aber , die von

andern nicht ersetzet werden kann , kann der

Mo .

begreife » diese Wörter nicht nur sein Vermö ,
gen, sondern auch seine Ehre , und die Gaben
der Seele und des Körpers , hiemit auch sein
Leben , hiemit auch die Gerechrsame zu allein
diesem.
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Monarch nicht einmal zur Beförderung des

gemeinschaftlichen Wohls den einzelnen Bür »

gern benehmen . Hier ist die Rede von leibli «

chen Züchtigungen und diese ist Niemand im

Stand zu ersetzen ; folglich ist ein Landsfürst

keineswegs berechtiget die annsch bestehenden

Gesätzstrafen zum Nachtheil einzelner Verbre¬

cher in größere ieibszüchtigungen umzuwan -

dein , wenn auch diese Umwandlung Las allge -

meine Beste erheischcte,

Es ist zwar ein Fall möglich , in welchem

der Regent die kümmerlich vertheidigiiche Be »

fugniß hat , den einzelnen Bürgern auch ihre

unersetzliche Habe zu entreißen , nämlich dieser :

wenn sonst das ganze Volk in eine schwere Ge¬

fahr höchst wahrscheinlich gestürzet würde ; z.

B. ein benachbarter , übermächtiger , und un.

billiger Potentat würde dasselbe mit einem sehr

gefährlichen Kriege überziehen , wenn selbes

ihm einen unschuldigen Bürger zum Schlacht ,

opfer nicht auslieferte . Allein der unserige

Vorfall hat mit diesem Falle nicht die geringste

Aehn»



Aehnlichkeit. Was sollte dann das ganze Volk

für Gefahr laufen , wenn ein verliebter und ei»

fersüchtiger Narr und daher Mörder nur mit

dem Tode , und keiner schwererer Lebenszüchtk»
gungbelegt würde ? Sollten etwa dadurch alle,
oder recht viele eifersüchtig Verliebte veranlasset

werden , ihre Geliebten radzuschlagen ? Was

solches zu glauben , wäre wohl die allergrößte

Thorheit , und dieß glaubt auch gewiß Nie »

mand . Sondern die Rache glaubten nur wohl »
meinend , durch die größere Bestrafung des

besagten Mörders die Todschlage seltsamer zu

machen , und hiedurch das allgemeine Beste ,
die innere Sicherheit fester zu knüpfen . Al»

feines ist schon gezeigt worden , daß , wenn

wirklich diese Bestrafung das Volkswohl besser

gründete , dennoch zu ihrer Fällung wider die

kundgemachten Gebote kein Recht vorhanden
sey.

Es ist aber nicht einmal wahr, daß diese Be »

strafungdis innere Sicherheit zu vermehrender »

mögend sey. Der Mord ist bey uns auf die
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erstaunliche Volksmenge bey den alten Stra »

fen wirklich sehr selten ; er würde auch , so lan »

ge die Menschen Menschen und keine Engel sind ,

also mächtigen Schwachheiten und Leidenschaf ,
ren ergeben , und hiedurch einer gewaltigen

Zerrüttung ihres Verstandes unterworfen sind ,

nicht seltener werden , wenigstens ist keine

Wahrscheinlichkeit hiezu; wenn man auch die

Mörder lebenslänglich , langsam , und öffent .

lich braten , schinden , oder ihnen die Glieder

kleinweis abschneiden würde . Bey allen erschreck »

lichen auf den Königsmord theils verhängten ,
theils ausgeübten Strafen und Martern sind

doch in frischem Gedächtniße mehrere in Por «

tugall , Frankreich , Spanien , Pohlen otten «
tirte Königsmorde ; viele Leute glauben fest ,

daß sie in der Hölle wegen ihrer Sünden wer »
den ewiglich gebraten , und gesotten werden ,
und sündigen doch. In der ganz nämlichen
Lage, in welcher dieser von der Liebe und Eifer »

sucht verwirrte Kerl war , würde ohne Zweifel ,
da die nämliche Ursache den nämlichen Effekt

hervorbringt , auch der Minister seine Mätres »
s-
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se umbringen . Aber Dank sey dem gütigen str

Verhängniße , daß eine solche jage bey den so de

vielen Millionen Menschen eine seltene Erschek» du

nnng ist . ge
ae

Zweytens . Der Regent ist nur damals
^

befugt die einzelnen Bürger zu strafen , d. i .
^

ihnen ein physisches Uebel wegen freywilliger
^

Uebertretung der zur Aufrechthaltung der inne « ^
ren Sicherheit gegebenen Gcsatze zufügen ;
wenn das Wohl des Staats mit dem Wohl hj

einzelner Bürger in Kollision steht , d. i. wenn h,

die innere Sicherheit nicht erhalten werden g
kann , ohne den einzelnen Stöhrern derselben ^
ein Uebel zu zufügen. Woraus sichs ergiebt ^ d

daß , wenn die innere Staatssicherheit mit ge»

ringerer Bestrafung der Stöhrer derselben eben

so gut , wie mit größerer gehandhabet werden ^

kan , der Regent damals zur Festsetzung har »
^

terer Strafen das Recht nicht habe ; denn in ^

diesem Falle ist , im Bezug auf die größeren
^

Strafen , keine Kollision vorhanden ; indem ^

damal die innere Sicherheit ohne schärfere Be « ^

stra «
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; en ftrafung mit gelinderen Mitteln behauptet wer «

so den kaun . Da nun die Erfahrung lehrst , daß

-ei« durch die vorhandenen Oesterreichischen Straf «

gesätze die innere Sicherheit genugsam unan «

getastet geblieben ist , und bey den bestehenden
als

menschlichen Gebrachen keine gegründete Hoff «

mrng sich zeiger , daß schwerere Strafen mehr
^ zur allgemeinen Sicherheit beytragen wurden ;

ne« so erhellet daraus , daß bey solcher Lage der Mo «

m; narch nicht einmal für die Zukunft befugt seyn

ohl dürfte , schärfere Strafgebote zu erlassen , und

: nn haß es noch weniger Recht sey, für die Ver¬

ben gangenen einzelne Falke eine schärfere Zucht ; «

den ^ ung wider die vorhandene gesaHlicheVorschrift

-bft dem Monarchen anzurathen -

Sollte es sich aber mit der Zeit ergeben ,

2E daß dir guten Sitten unterm Volke sehr ab»

nehmen , und hiedurch die der inneren Sicher -

^ / heit nachtheiligen Laster häufig anwachsen wür «

den ; alsdann könnte der Regent schärfere Auch «

rigungen und alle solche anordnen , welche nach

g. den Umständen zur hinlänglichen Gründung
'

B der
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der inneren Staatssicherheit erforderlich waren , ^
Aehnlicher Fall aber eristirr ißt nicht ; Joseph ^
hat das Glück ein gut gesittetes Volk zu regle «
rrn .

ge,
als

Einwendung . Wenn ein Verbrechen ge « . »

fchieht , das zwar in den Gefäßen seine ausge ' ^
messene Strafe hak, das aber mit außerör «

dentlicher Bosheit ausgeübet worden , und mit

andern besonders erschwerenden Umstanden be«

gleitet ist ; wenigstens damals kann der Regent G
eine recht schwere über die gesäßliche Vorschrift ^
laufende Strafe wider den Missethäter fällen . ^

Antwort . Auch dieses laßt sich mit kek«
^

nen Stich haltenden Rechtsgränden beweisen r
^

man soll in das Heiligthum der Gesäße keine

unnütze Ausnahmsritzen machen ; damit dar «
^

aus nicht könnte die Gelegenheit genommen wer «

den , ganze Löcher hinein zu reißen . Sondern ^
ln solchen Fällen kann der Monarch nichts meh« ^

reres , als auß allen Strafakten , die über solche ^

Laster in den Gesäßen bestimmt sind , die schwer « g,

sie
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sie auswählen, auch sie mit einem oder dem

kph andern geiatzüblichen peinlichen Schreckzusatze
Hie« verschärfen . Urbngens , wenn auch der Re »

gern das Recht zu einer schärferen Strafe ,

als die Gesäße ausweisen , in dergleichen Fällen
'

härte , so bewiese dieses doch für unsern Vor »

fall gar nichts ; indem hier vielmehr linderen »

de , als erschwerende Umstände zugegen sind .
mit

ö*' Kann dann wohl einer , der den ganzen
zenk Gebrauch seines Verstandes hat , in Gegen-
E ,vart eines fremden Dritten , bey hellichtem

Tage , unterm Volk , wo er also gar nickt ent »

fliehen kann , seine Geliebte , die ihm erst die

größte Wonnegunst bezeiget hat , umbrin »

gen ? — nein , das ist unmöglich . Eine aus»
nne ^erdenkliche Liebe also muß sich des feurigen

Kerls gänzlich bemächtiget , die Liebe und gründ -
^

liche Veranlassung in ihm eine entsetzliche Ei »

fersucht entzündet , die Eifersucht muß in ihm die

Verzweiflung seine Geliebte gänzlich zu verlieren

^cht erreget , dieVerzweiflung sein Herz in Wuth und

Raserey gebracht und die Raserey muß ihm die

B 2 Hand
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Hand zu einer so graulichen That geführec haben . s
Wer kennet nicht , daß eine allzugroße Liebe und Ei « -

fersucht in der menschlichen Vernunft eine gewab k

kige Verwüstung anrichten ? Wer erfahrner der » !

kennet es , daß diese beyden Triebe die heftig » ! L

sten Leidenschaften des Menschen sind , und ihm l

das Gehirn am meisten und anhaltendsten ver - 2

rücken ? Man kann keck mit dem Kaiser Justi « f

man sagen : eine überaus große Liebe ist Na - r

serey . Dieje Umstände also hätten vermög k

der Billigkeit diesen Mörder viel eher eine Lin. ^ k

Lerung der ordentlichen Strafe , d. i. bis zum r

Köpfen oder wenigstens bis zum Radbrechen b

von oben herab , als eine Verschärfung dersesi

den , zuwege bringen können .

i

In der im Druck erschienenen Beschreib r

bnng seines Verbrechens steht zwar , daß er sich *

dadurch den Abscheu a »er Menschen , ja so gar s

der übrigen Missethäter zugezogen hak. Allem i

das sind nur belletrische Schwänke . Wer hat L

dann alle Menschen darüber befragt ? und wenn r

man auch nöthig gehabt hat , den Rath der Mist t



n-, ftthater «inzuhohlen ; so verdienen so saubere

-l ' Zeugen ohnehin gar keinen Glauben « Nein ,

ab kein Missethäter , wenn er noch so groß ist , soll

er» der Abscheu der Menschen seyn , noch weniger

ig» der Richter : ein jeder straffällige verdienet Mit »

M leiden . So wie wir uns gegen unsere Feinde
er - vertheidigen , und ihnen nur aus Noth Böses zu»
stl » fügen können , und sollen , ohne sie zu hassen , son»

iü - dern vielmehr sie zu lieben ; eben so sollen dieMisse »

iög thater im Staar zu dessen Vertheidigung aus

in. bloßer Noth mit Liebe und Mitleiden gestrafet ,

am und nur das Verbrechen , nicht aber der Ver «

) en brecher verabscheuet werden ,

stl »
Drittens . Nur die mit dem Gesäße der »

bundene Strafe dienet dem Bürger zum Be »

erst Weggrund und so zur Verbindlichkeit , dasselbe

sich nicht zu brechen ; bricht er dennoch das Gefäß ;

gar so unterziehe er sich dadurch der Strafe , die

lein ihm die Verbindlichkeit auferlegt hat , von dem

hat Laster abzustehen ; diese kann ihm also zugefügt
mn werden . Im Bezug aber auf eine andere wi»

As» der den Inhalt des Gesäßes nach der Hand er»

l B Z surr »
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fundene Strafe hat er gar keinen Beweggrund

gehabt , das Gebot nicht zu übertreten , weil er

diese Strafe nicht wissen konnte ; ohne Beweg »

gründ ist keine Verbindlichkeit , zu Folge der De « st

finition derselben ; ohne Verbindlichkeit ist kein d

Gesatz, wie es die Erklärung dessen anzeigt ; ohne T

Gesatz ist kein Verbrechen ; ohne Verbrechen ist st

keine Strafe ; folglich hat er , wohl gemerkt : st

im Bezug auf die erst nach der Hand gesetzte st

Strafe , das Gesatz nicht gebrochen , mithin g
auch diese Strafe nicht verdienet . Zudem , o

wenn der gegenwärtige Mörder nicht gehö» st

ret hätte , daß der Monarch die Todesstrafe Z

nicht beybehalten will ; welches der Thäter , wie a

es Einige sagen , gegen den mitfahrenden Scharf » ^

richrer soll mehrmal wiederholet haben ; oder z
wenn er gewußt hätte , daß zwar der Mord 2

nicht mit dem Tode , wohl aber viel harter wird h

bestrafet werden ; vielleicht hätte er bey der ei« h

nen oder der andern Vorstellung sich mehr Gc » §

walt angethan , seine schreckliche Leidenschaft im j

Zaum zu halten — — . <

r
Die
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^ Die zwote Klasse vernünftelt auf solche Art :

er

Freylich ist die oberörterte Strafe in sich

)e« selbst viel schwerer , und dem Verurtheilren in

cin der That viel härter und empfindlicher , als der

me Tod selbst ; denn wenn er noch 30 . Jahre lebt ,

ist so hat er ein und dreyßigfacheTodesstrafe über »

kt : standen . Erstlich ein jedes lebenslängliche , um

fte so mehr das so finstere und dunstige Gefängniß ,
M gilt nach der Theresianischen peinlichen Gerichts »

m, ordnung im 5. Artikel 7. §. für eine Todesstra »

bö» fe ; alsdann das Fasten alle Woche viermal beym

afe Wasser und Brod vereinigt mit 50. tüchtigen
oie auf einen ausgezehrten Körper herunter gehaue »

lft nen Prügeln gilt in jedem Jahre von den

) er zo . Jahren gewiß wider für eine Todesstrafe .

?rd Diese Marterqualen sehen überdieß den Schul »

ird tziaen der Gefahr der Verzweiflung aus ; und

ei« den zur Verzweiflung Anlaß gebenden Straf »

2c' arten ist die gleich genannte Gerichsordnung

M M 5. Artikel 2. §. gar nicht günstig . Obwohl
aber diese Strafe in sich selbst viel schwerer und

dem Verurtheilten empfindlicher ist , als der

B 4 Tod ;
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Tod ; so wirkt sie dennoch besonders auf die ge»
meinen Leute , als welche das Unsichtbare der

Qualen des Kerkers und Hungers nicht genug

begreifen , für die Crspiegelungen weniger , als

die Todesstrafe . Das erhellet daraus :

Die Natur äußert mehr Schauer vor ihrer
Vertilgung , als vor ihren Qualen ; wie dieses

die Erfahrung von Wiehern so wohl , als so Die»

ken Menschen lehret , als welche in unzähligen
Beyspielen die vielfältigsten und schmerzlichsten

Mühseligkeiten des Lebens täglich demTode vor «

ziehen . Selbst dem Missethätern kömmt der

Tod meist viel schrecklicher vor , als eine andere

obwohl über den Tod in sich selbst empfindliche »

re Strafe ; indem schier alle hier zum Tod der »

urtheilten Verbrecher um die Verwandelmrg
der Todesstrafe in eine andere gebeten haben ;

wie solches die Gerichtsakten von so vielen Jahren

her ungezweifelt bezeugen . Man macht sich

immer Hoffnung von den Qualen , die ohnehin

beym Leben immer durch einige Vergnügungen

ersetzt werden , einmal erlöset zu werden ; hin »

gegen



gegen aber Niemand hoffet nach dem Tode je»

malsmehr zum Leben , und so zu einigen Der «

gnügen zu kommen . Alle Völker von so vielen

tausend Jahren her , so viel sie uns bekannt sind ,

haben die Todesstrafe für erspiegelnder gehal»
ten , und haben von daher die größeren Ver »

brechen mit dem Tode , die kleinern aber mit

einer andern auch vieljahrigen Züchtigung ge»

ahndet ; so denken und verfahren auch bis heut
mit eben so guter Wirkung alle übrige seht leben «

deNationen . Selbst in Oesterreich haltman bis

heut die Todesstrafe für den Militarstand für

erspiegelnder , als eine andere Bestrafung ; denn

sonst könnte man nicht bey diesem Stande , nur

die schwereren Verbrechen mit dem Tode be,

strafen .

Sonderbar ists also , daß nur bey dem Cr«

vilstande in Oesterreich die Todesstrafe weniger
Mscheu erwecken sollte , als eine andere Ahndung ,
und das erst seit der kurzen Zeit ; als darum eini «

ge lüftige Bechanaische Affen als Projekchudler
B 5 auf .
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aufgetreten sind-, wo Loch gar nicht zu vermu¬

then ist , daß sie gescheider und einsichtiger seyn

könnten , als alle übrige verstorbene und lebende

unzählbare Millionen Männer auch aus den

aufgeklärtsten Nationen . Wenn man also aus
der undenklichen Erfahrung bereits sicher ist ,

daß die Todesstrafe ein treffliches Mittel ist ,
die Ruchlosen im Zaum zu halten ; was will

man demnach nach andern unsicheren Probmit «
teln bloß deswegen greifen, , damit wieder was

neues hervorkomme ?

Da nun auf solche Art die Todesstrafe wirk¬

samer die Erjpiegelung hervorbringt , als andere

in sich selbst als der Tod schwerere und dem Der .

brecher empfindlichere Strafen ; undda der Stra¬

fe rmStaatkein anderer Emzrveck seyn kann , als

die Erspiegelung ( d, L. Abschreckung Anderer von

ähnlichen Lastern ) und hiedurch die Befestigung
der inneren Sicherheit ; hingegen die Monarchen

das Recht nicht haben , schärfere Mittel zur Errek .

chung der inneren Sicherheit anzuwenden , wenn

sie
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sie diese mit gelinderen Mitteln befestigen kön.

nen ; so haben die Landsfürsten auch das Recht
nicht , schwerere und empfindlichere Strafen ,
als der Tod ist , über die Verbrecher zur Hand .
habung innerer Sicherheit zu fallen ; indem
diese durch ein gelinderes und auch wirksameres
Mittel , nämlich durch die Todesstrafe , noch
besser gegründet werden kann .

Widrigenfalls würde man dem Verbrecher
bloß deswegen Böses zufügen , weil er Böfes
gethan hat ; das wäre eine Rache , und diese
ist nie erlaubet . Die bloss Vertheidigung ist
erlaubet , d. i. es darf demjenigen , der eine

Verletzung zugefügt hat , nur so viel Uebel

versetzet werden , als zur Erhaltung und Si «

cherheit nothwendig ist , und nur deswegen ,
weil die Versetzung des Uebels zur Erhaltung
und Sicherheit nöthig ist ; nicht aber deswe »

gen , weil er Böses gethan hat.

Es
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Es ist gesagt worden , daß kein anderer
Entzweck der Strafe im Staat seyn kann , als

Ersmegelunq ; jedoch bey den zun zeitlichen
Strafen verurrheilren Verbrechern ist ihrerZüch .
tlgung nebstbey der Endzweck , damit sie da .
Lurch in ihren Sitten gebessert würden . Falsch
ists aber , daß bey den Kriminal , d. i. leiblichen
Bestrafungen zugleich das Ziel seyn solle , da.
mit dadurch dem beleidigten Privaten und
dem beleidigten Staate ' ' l eine Genugrhung
verschaffet würde ; denn nur das ist eine Ge¬

nugthuung , durch was die Beleidigung geho »
ben wird ; dadurch aber , daß der Verbrecher
am ieib mit dem Tode oder änderst gestrafek
wird , wird die Beleidigung von dem Beleidig,
ten nicht gehoben ; so kann hier das Ziel einer

Genugthuung auch nicht statt finden . Ein an»
Lerer Begriff von ihr röche nach Rache .

Bey »

Dieser Ausdruck ist ohnehin nur bey den so»
genannten unmittelbare ! , Staatsverbrechen
wahr ; denn nur durch diese wird der Staat
selbst beleidiget .



2 -

Beyde diese Klassen bekennen jedoch frey »

müthig, daß die Schuld , wie sie so glauben /
der gegenwärtigen Handlung lediglich an einem

oder dem andern Ra . hgeber liege ; der für das

Beste seiner Unterthanen unermüdet wachende

Monarch und schon nur Geschäften , die das

Wohl des ganzen Volkes unmittelbar betreffen ,

äußerst überladen müsse unumgänglich die un »

erheblicheren Geschäfte dem Rathe Anderer an¬

vertrauen .

Die dritte Klaffe urtheilt davon folgender »
gestalt .

Sich die Ermordung einer zart liebenden

Seele so lange vorzunehmen , sie eben nach ge»

noffenen süßesten jiebsbezeugungen während ei¬

nem vertraut liebkosenden Gespräche unvermu »

thet mit dem Messer anzufallen , plötzlich zu er»

morden , vielleicht ihre arme Seele gar zum
Teufel zu befördern , so ruchlos zu seyn diese

schrecklichste der Thaten auf gangbarer Strasse
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zu begehen, die Brandmarkung und 50. derbe

Srockstreiche ohne geringstes Mucksen Stockbei »

nig auszuhalten , welch eine Bestie von einem Un»

menschen ! welch eine gottlose unerhörte Schand »

that ! welch ein verstockter Sünder ! Recht ge»

geschieht diesem Barbar ! die Strafe ist seinem

so grausamen Laster ganz angemessen . Es sind

ohnehin in kurzer Zeit einige Mordthaten hier
geschehen; um diesen Einhalt zu machen , muß «

te an diesen grauslichen Bösewichte ein eklatan «

tes Exempel statuiret werden . Der weise Jo ,
skph achtet nicht auf das leere Blendwerk der

unnützen Schulfüchsereyen ; Ek übersieht weit

all das Falsche der Wißlereyen ; Ek regieret

aus gereiften und durch die gesammelte Ersah ,
rung bestattigten Kenntnkßen . Der gerechte

Joseph befestiget durch dieses großen Eindruck

machende Strafbeyspiel die Sicherheit und

Wohlfahrt seiner rechtschaffenen Unterthanen .
Gott segne , und erhalte unsern Vater .

Sieh ,
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Sieh , mein Bester ! So viele verschiede ,
ne Meinungen sind hier über diesen Gegenstand .
Ick traue in dieser Sache meinem Urtheile nicht .
Auf Deine Einsichten setze ich ein größeres Der .
trauen . So berichte mir doch nächstens , ich
ersuche dich , welche Meinung aus diesen dreyen
du deines Beyfalls würdigest . Ich bis,

Dem

Geschrieben den

z. September 1732 .

Aufrichtiger Freund

Wahrlieh .
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